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Nachweis zu r Steuersch u ld nerschaft des Leistu n gsem pfä ngers
bei Bauleistungen und / oder Gebäudereinigungsleistungen

Hiermit wird zur Vorlage bei dem leistenden Unternehmer/Subunternehmer bescheinigt, dass

Wolf Straßen- u. Tiefbau GmbH
Schachtstr. 4

08141 Reinsdorf

X Bauleistungen im Sinne des $ 13b Abs. 2 Nr. 4 USIG

n Gebäudereinigungsleistungen im Sinne von $ 13b Abs 2 Nr' 8 UStG

nachhaltig erbringt und

X unter der Steuernummer 227 I 1221 00077

tr unterderUmsatzsteuer-ldentifikationsnummer

registriert ist.

Für die o.g. empfangenen Leistungen wird deshalb die Steuer vom Leistungsempfänger ge'
schuldet (S 13b Abs. 5 USIG).

Diese Bescheinigung verliert ihre Gültigkeit mit Ablauf des 24. Januar 2026
(Die Gultigkeitsdauer deiBesäheinigung ist auf einen Zeitraum von längstens drei Jahren nach Ausstellungsdatum zu beschränken.)

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Datenschutzhinweis
lnformationen gber die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über lhre Rechte nach der

Datenschutz-Grundverordnung sowie über lhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entn_ehmen Sie bitte dem allge-

meinen lnformationsschreiben-der Finanzverwaltung. Dieses lnformationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt'de

(unter der Rubrik ,,Datenschutz") oder erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.

USt { TG - Nachweis zur Steuerschuldnenchaft des Leistungsempfängers bei Bau- und/oder Gebäudereinigungsleistungen - (01.19)



Rechtsbehelfsbeleh ru ng
Sie können die Erteilung des Nachweises zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen und/o-
der Gebäudereinigungsleistungen mit dem Einspruch anfechten. Der Einspruch ist beim umseitig bezeichneten Finanz-
amt schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären.

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tags, an dem lhnen der
Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistun-
gen bekannt gegeben worden ist. BeiZusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels Einschreiben durch Über-
gabe gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Nachweis zur
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen zu einem
späteren Zeitpunkt zugegangen ist. BeiZustellung mit Zustellungsurkunde oder miftels Einschreiben mit Rtlckschein oder
gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.

USt 1 TG - Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bau- und/oder Gebäudereinigungsleistungen - (01 .1 9)


